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Keine Einstellung der Nothilfe

wegen Arbeitsverweigerung
Bei beharrlicher beruflicher Verweigerungshaltung kann die Sozialhilfe im Sinne einer Ultima-Ratio-

Massnahme ganz eingestellt werden. Der Anspruch auf Nothilfe kann hingegen nur entfallen, wenn

ein nicht angetretenes Beschäftigungsprogramm entlohnt gewesen und somit die Notlage hinfällig

geworden wäre. Dies bestätigt ein Urteil des Bundesgerichts.

Eine Zürcher Gemeinde kürzte einem

Mann für sechs Monate die Sozialhilfe um
15 Prozent, weil er sich an einem Bescliäf-

tigungsprogramm ungenügend beteiligte.
Der erneuten Weisung, halbtags in
einem nicht entlohnten Beschäftigungspro-

grannn zu arbeiten, ist er nicht gefolgt.
Daraufhin wurde die Unterstützung wegen

Verweigerung der Arbeitsleistung gänzlich

eingestellt. Vor Bundesgericht (BGE 142
11) erhielt der Mann insofern recht, als

wenigstens Nothilfe gewährt werden müsse,

weil «die erfolgte Verweigerung ohne

dass das Subsidiaritätsprinzip zum Tragen
käme, gegen Art. 12 BV» Verstösse. Daran
ändere die gesundheitliche Zumutbarkeit
nichts. Die Sozialhilfe dürfe hingegen
gestützt auf die entsprechende Bestimmung
im Zürcher Sozialhilfegesetz (Art. 24a
Abs. 1) eingestellt werden.

Finanzielle Notlage ist entscheidend
Das Bundesgericht bestätigt und präzisiert
seine Rechtsprechung und ruft in Erinnerung,

dass der Anspruch aufNothilfe lediglich

eine finanzielle Notlage voraussetzt.

Damit erteilt es einer subjektiven
Bedürftigkeitskonzeption mit Recht eine klare

Absage: Der Anspruch auf Nothilfe entfällt

nur, wenn rechtzeitig und in zumutbarer
Weise tatsächlich Eigenmittel (Einnahmen
und Vermögen) vorhanden sind. Nur in
diesem Fall ist das Subsidiaritätsprinzip
betroffen respektive liegt gar keine Notlage

vor. Die subjektive Arbeitsbereitschaft
allein ist folglich kein Kriterium dafür, ob

eine Bedarfslage vorliegt.
Die Verständnisschwierigkeiten

liegen unter anderem darin begründet, dass

im Begriff der Notlage zwingend eine

Selbsthilfeobliegenheit enthalten ist. Diese

bezieht sich indes nur auf tatsächlich
vorhandene Eigenmittel: So müssen etwa

die Wertpapiere verkauft oder eben die

angebotene Arbeitsstelle angetreten werden,

um den Lebensunterhalt zu decken.

In diesem Fall liegt objektiv keine Notlage

vor, weshalb eine Teilnahmeverweigerung
an einem entlohnten Beschäftigungsprogramm

zum Verlust des Nothilfeanspruchs
fuhren kann.

Verletzung der Integrationspflicht
Mit Aufnahme der Unterstützung wird ein

Beitrag zur Verminderung und Behebung
der Bedürftigkeit verlangt (vgl. Kap. A.5.2
SKOS-Richtlinien). Zu dieser sozialhilfe-
rechtlichen Minderungspflicht gehört
auch die berufliche Integrationspflicht,
deren schuldhafte Verletzung unter Umständen

bis zu einer Leistungseinstellung führen

kann, sofern dies im Sozialhilfegesetz
hinreichend verankert und konkret
verhältnismässig ist. Sind keine Eigenmittel
verfügbar, gründet die Einstellung dogmatisch

nicht auf der mangelnden Bedürftigkeit,

sondern auf der Verletzung der Integ-
rationspflicht.

BUNDES GERICHT

Bestätigte Rechtssprechung. Bild: Keystone

Rein subjektive Verweigerungshaltungen,
die von der beruflichen Integrationspflicht
erfasst werden, können somit zwar zur
Einstellung der Sozialhilfe führen. Das

Bundesgericht bestätigt aber, dass im Rahmen

von Art. 12 BV ein solches Verhalten bei

hinreichender Rechtsgrundlage lediglich
durch Massnahmen sanktioniert werden

kann, die den Anspruch auf Nothilfe als

solchen nicht tangieren, sondern beispielsweise

die Art und Weise der Leistungserbringung

betreffen (z.B. Naturalleistungen).

Keine Automatismen
Es muss zwischen der bedürftigkeitsrechtlichen

Anrechnung vorrangiger Eigenmittel

(Subsidiaritätsprinzip) und der beruflichen

Integrationspflicht unterschieden
werden. Der Art. 24a Sozialhilfegesetz
Zürich ist in diesem Punkt nicht kohärent: Es

geht nicht klar hervor, dass die als solche

bezeichnete «Einstellung» bei rein subjektiven

beruflichen Verweigerungshaltungen
dogmatisch letztlich nichts anderes als eine

vollständige Kürzung der Sozialhilfe im
Sinne einer Totalsanktion darstellt.

Der verfassungsrechtliche
Minimalanspruch ist hingegen «sanktionsfest»,
weshalb auch im Bereich der sozialhil-
ferechtlichen Eigenverantwortung keine

Automatismen bestehen: Art. 12 BV
enthält den unantastbaren, aufs Engste mit
dem Schutz der Menschenwürde (Art. 7

BV) verbundenen Kern der umfassenden

Sozialhilfe — ein Kern an unabdingbaren
Leistungen, der auch Menschen zusteht,
die unserem gängigen Arbeitsethos nicht

entsprechen.

Guido Wizent

Kommission Rechtsfragen derSKOS
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